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Neulich hatte ich eine Diskussion mit Leuten, die in der Schwangeren-Beratung stehen. Ihre Vereinigung steht mit Nachdruck auf dem Standpunkt, Beratung müsse “ergebnisoffen” sein. Herauskommen müsse eine “Entscheidung der Frau”, und anders wäre es Manipulation. Auch “überreden” dürfe man niemanden: “Es hat mit der Würde der Frau zu tun, daß Beratung zwar nicht wertfrei, aber doch ergebnisoffen ist”. Auf meine kritische Anfrage hin, was dies bedeuten solle, erklärte man mir: Es heiße nur, daß man eben nicht wissen könne, was die Frauen nachher wirklich machen.





Ist das wirklich der Sinn von “ergebnisoffener Beratung”? Wenn die Bedeutung des Begriffes nur den erwähnten Sinn hätte, müßte und könnte man die “ergebnisoffene” Beratung nicht zur Verpflichtung der Sozialarbeiter erheben: Gegenstand der Pflicht kann nur sein, was vom Verpflichteten abhängt und in seiner Macht liegt. Man sagt ja auch dem Arzt nicht, er müsse unbedingt “ergebnisoffen” behandeln, weil der Patient vielleicht doch stirbt. Nein, der Arzt behandelt unbedingt in Hinblick auf die Gesundung, nicht “ergebnisoffen”, obwohl das Endergebnis vielleicht wirklich offen ist - aber eben unabhängig von ihm und gegen seinen Willen! Wer daher sagt, der Berater soll ergebnisoffen beraten, setzt sich allein dadurch dem dringenden, eigentlich unabweisbaren Verdacht aus, eben doch etwas anderes zu meinen - vielleicht ohne daß ihm das selbst ganz bewußt ist. In der Verantwortung des Beraters ist nur die Beratung, nur sie ist seine “Tat”. Gegenstand einer Weisung kann logischerweise nur die Beratung selbst sein, unmöglich kann sie sich auf das beziehen, was der Beratene daraus macht und nachher tut. Man muß also sagen: Die Beratung einer Schwangeren soll wirklich ganz und gar auf das eine Ergebnis “Erhaltung des Kindes” ausgerichtet und nicht “offen” sein. Offen ist und bleibt nur, was die Schwangere dann wirklich tun will. 





Gute “ergebnisoffene” Beratung stellt man der schlechten “überredenden” Beratung gegenüber. Warum? Wenn ein Polizist den Geiselnehmer überredet, seine Geiseln doch frei zu geben, hat er dann die Würde des Geiselnehmers angetastet? Soll man ihm einen Vorwurf machen? Ich gebe zu: Überreden hat einen kleinen Beigeschmack des Bedrängens. Nur - wieso soll das nicht legitim sein, wenn es um die Verhinderung eines Mordes geht? Besser wäre die volle Überzeugung - für den Täter, ja, aber für das Opfer ist es zunächst gleichgültig, ob der Mörder überzeugt, überredet oder einfach gehindert wurde.





Eine weitere Überlegung spricht gegen die Rede von der “ergebnisoffenen” Beratung: Der Normalbürger - ich habe es getestet! - denkt dabei an eine Beratung, nach der er sich in aller Freiheit so oder so entscheiden kann: etwa bei der Frage, wie er sein Geld anlegen oder welches Auto er kaufen soll. Da kann und soll man natürlich “ergebnisoffen” beraten. Aber so kann man nicht ohne suggestives Mißverständnis reden, wenn eine der beiden Alternativen ein schweres Verbrechen ist - im Fall der Abtreibung die ungerechteste aller Hinrichtungen, sagt der Papst. Man möge versuchen, am Fernsehen eine Meldung durchzugeben: Der Polizeioffizier beriet den Geiselnehmer “ergebnisoffen”, um seine Menschenwürde nicht anzutasten.





In der lebensfeindlichen Welt weiß man genau, was man mit “ergebnisoffen” sagen will: Jede Frau kann “frei” entscheiden über das Leben ihres Kindes, und wehe dem, der dieses Recht antasten will. Wie können Katholiken in einer solchen Welt diesen Begriff übernehmen und annehmen, er werde in ihrem Sinn verstanden werden? Nehmen wir an, ein Politiker hätte im Nazi-Deutschland die Gründung des Staates Israel als “Endlösung” der Judenfrage bezeichnet und den Begriff ohne in wirklich jedem Fall zugefügte Klarstellung verwendet: nur ein Narr kann glauben, daß man ihn richtig verstanden hätte! Einen Begriff, der so eindeutig von der herrschenden Ideologie besetzt ist, kann man nicht umpolen.





Das sind die Gründe, warum ich diese Sprechweise kategorisch ablehne. Und um die volle Wahrheit zu sagen: Ich glaube auch im “katholischen” Raum nicht mehr, daß alle Berater wirklich ohne Zugeständnisse richtig beraten, nämlich ohne wenn und aber für das Leben des Kindes. Denn erstens weiß ich um die falschen diesbezüglichen Lehren mancher Moraltheologen, und zweitens finde ich aus den Berater-Kreisen mehr als verdächtige Zitate wie etwa dieses im Rahmen einer Abtreibungs-Diskussion (Sommer 1997): “Die Frage nach der Schuld taucht immer wieder auf, deshalb ist das Thema so emotionalisiert. Es gibt keine gute oder böse Entscheidung in diesem Fall. Es gibt eine Entscheidung: Ja, ich krieg´s oder nein, ich krieg´s nicht!” Wenn es so ist, dann freilich kann die Beratung nur “ergebnisoffen” sein. Wenn Abtreibung aber Mord ist, dann kann sie nur ein einziges Ergebnis wollen: Die Rettung des kindlichen Lebens und die Rettung der Seele der Frau vor der Sünde.














